
Allgemeine Lieferbedingungen der Firma Hohenester OHG 

1. Geltung 

1.1.  Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden allgemeinen 

Lieferbedingungen für alle Verträge betreffend die Lieferung von Waren, sonstige damit 

zusammenhängende Leistungen des Verkäufers im Geschäftsverkehr mit Unternehmen, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen. Abweichende 

Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, wird hiermit widersprochen. 

1.2.  Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung unter Kaufleuten werden die Bedingungen 

auch dann Bestandteil des Vertrages, wenn der Verkäufer nicht in jedem Einzelfall ausdrücklich auf 

ihre Einbeziehung hingewiesen hat und der Käufer den Bedingungen nicht widersprochen hat. 

 

2. Angebote und Vertragsabschluss 

2.1.  Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie-soweit nicht ausdrücklich 

als verbindlich bezeichnet-im Internet enthaltenen Angebote sind stets freibleibend, d.h. nur als 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. 

2.2.  Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder in Textform bestätigt 

oder unverzüglich nach Auftragseingang ausgeführt werden. Dann gilt der Lieferschein bzw. die 

Warenrechnung als Auftragsbestätigung. 

2.3. Soweit Angestellte des Verkäufers mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen 

abgeben, die über den Kaufvertrag in Textform hinausgehen, bedürfen diese zu ihrer Wirksamkeit 

stets der Bestätigung des Verkäufers in Textform. Mündliche Erklärungen des Verkäufers oder von 

Personen, die zur Vertretung des Verkäufers bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden 

Regelung unberührt. 

2.4.  Werden dem Verkäufer nach Vertragsschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug 

hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem unternehmerischen Ermessen 

darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers 

gefährdet wird, stehen dem Verkäufer die Rechte gemäß § 321 BGB zu. Insbesondere ist der 

Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer nach dessen Wahl-Zug-

um-Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle oder nach 

Ablauf der Frist vom Vertrag zurückzutreten. 

2.5.  Im Falle der Zahlungseinstellung, der Zahlungsunfähigkeit, der Beantragung des 

Insolvenzverfahrens durch den Schuldner, der Anordnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens, der 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse 

steht dem Verkäufer ein Kündigungsrecht des Vertrages zu. 

 

 

 



3. Datenschutz 

Der Verkäufer speichert und nutzt personenbezogene Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefon, Fax) 

des Käufers zur Abwicklung der abgeschlossenen Vertragsbeziehungen. Die Verarbeitung dieser 

Daten  ist  für die Abwicklung des Vertrages erforderlich. Bei Nichtbereitstellung der Informationen 

ist die Vertragsdurchführung nicht möglich. 

Die Daten werden für die Dauer der Geschäftsbeziehung gespeichert und darüber hinaus, solange 

gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, Rechtsansprüche aus dem Vertragsverhältnis geltend 

gemacht werden können oder sonstige berechtigte Gründe eine weitere Speicherung rechtfertigen. 

Folgende Rechtsbehelfe stehen dem Käufer im Zusammenhang der Datenverarbeitung jeweils nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung; das Recht auf Auskunft über die ihn 

betreffenden Daten, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch 

gegen die Verarbeitung auf Datenübertragbarkeit sowie Einbringung einer Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde. 

 

4. Zusätzliche Leistungen 

Die Übernahme von etwaigen dem Käufer gegenüber Dritten obliegenden Leistungen wie zum 

Beispiel Beratungs-und Planungsleistungen ist nicht Vertragsgegenstand, soweit nicht anders 

vereinbart . Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs-und Netzwerksysteme im Baubereich 

der Verkäufer die Planung/Programmierung erbracht hat, ist der Käufer als Installateur verpflichtet, 

sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, zwar auch geringfügige Abweichungen hiervon-

sowohl bei der Installation als auch bei späteren Reparaturen-nur mit Zustimmung des Verkäufers 

vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden und Abweichungen  -gleich welcher Art - die auf eine 

eigenmächtige Abweichung des Käufers von den Vorgaben zurückzuführen ist, wird vom Verkäufer 

nicht übernommen. 

 

5. Lieferung, gefahren Übergang, Vollzug und Ausführungsvorschriften 

5.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Werk vereinbart. 

5.2.  Mit der Übergabe der Ware geht die Gefahr auf den Käufer über. Bei Lieferung oder Versendung 

der Ware geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, 

spätestens jedoch mit dem Verlassen der Betriebsstätte des Verkäufers auf den Käufer über, und 

zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch Fahrzeuge des Verkäufers erfolgt. Dies gilt auch, wenn 

von der Betriebsstätte eines Dritten geliefert wird (so genanntes Streckengeschäft) 

5.3. Auf ausdrücklichen Wunsch und Kosten des Käufers wird der Transport der Ware vom Verkäufer 

versichert. 

5.4. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware 

auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem 

Versand gleich. Die Gefahr geht zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme-

oder Schuldnerverzug geraten ist. 



5.5. Teillieferungen sind in zumutbaren Umfang zulässig. 

5.6.  Die Lieferfrist verlängert sich-auch wenn bereits Verzug vorliegt-angemessen bei Eintritt höherer 

Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsschluss eingetretenen Hindernissen, die der 

Verkäufer nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Störung 

der Verkehrswege, Cyberangriffe auf das IT-System), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die 

Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. 

5.7.  Der Verkäufer haftet bei Verzug nur für eigenes Verschulden und das Verschulden seiner 

Erfüllungsgehilfen. 

 

6. Verpackung 

Die Verpackung wird gesondert berechnet. 

 

7. Preise und Zahlung 

7.1.  Die Preise verstehen sich stets zuzüglich Umsatzsteuer. 

7.2.  Wenn nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware und Rechnung ohne 

Abzug sofort fällig. 

7.3.  Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, sie auf demselben Vertragsverhältnis mit  dem 

Verkäufer beruhen und/oder den Käufer nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung 

berechtigen würde. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den 

Käufer aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. 

8.2. Dem Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder um zu bilden 

(Verarbeitung). Die Verarbeitung erfolgt für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet 

wird, die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit der nicht dem 

Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem 

Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung und dem 

Verarbeitungswert. Wird die Vorbehaltsware mit nicht  dem Verkäufer gehörender Ware gemäß  §§  

947,948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer 

entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung 

oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt dem Verkäufer Miteigentum nach dem 

Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, 

Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesem Fällen im Eigentum oder mit Eigentum des 

Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden 

Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren. 



8.3. Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der neue Ware tritt der Käufer 

hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten 

erfüllungshalber an den Verkäufer ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. 

Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.  Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. 

Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten 

Preis des Liefergegenstandes entspricht. Derer vom Käufer abgetretene Forderungsanteil ist 

vorrangig zu befriedigen. 

8.4. Wird Vorbehaltsware des Käufers  als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, 

Schiffsbauwerk oder Fahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt gegen den 

Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des 

Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung 

einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. 

8.5. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur 

in üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass 

die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3 bzw. 8.4 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu 

anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware insbesondere Verpfändung oder 

Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten 

Factorings ist dem Käufer nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Verkäufer unter 

Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Käufers angezeigt wird und 

der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Verkäufers übersteigt. Mit der Gutschrift 

des Factoring-Erlösers wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig. 

8.6. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß 

Ziffer 8.3S8. Fünf abgetretenen Forderungen über seinen Kunden. Der Verkäufer wird von der 

eigenen Einziehungsbefugnis nur dann Gebrauch machen, wenn der Käufer seinen 

Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nicht nachkommt oder deren Erfüllung gefährdet 

scheint. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen 

zu benennen und diese in der Abtretung anzuzeigen, der Verkäufer ist ermächtigt den Schuldnern die 

Abtretung auch selbst anzuzeigen. 

8.7. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen 

Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 

notwendigen Unterlagen zu unterrichten. 

8.8. Mit Zahlungseinstellung des Käufers/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 

Vermögen des Käufers erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der 

Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. 

 

9. Mängelanzeige, Gewährleistung und Haftung 

Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu untersuchen 

und offensichtliche Mängel unverzüglich durch Anzeige in Textform an den Verkäufer zu rügen. 

Soweit sich später ei Mangel zeigt, hat der Käufer diesen dem Verkäufer unverzüglich nach 

Entdeckung in Textform anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die rechtzeitige Mängelanzeige, gilt die 



Ware als genehmigt. In diesem Fall entfallen sämtliche Mängelrechte des Käufers. Bei beiderseitigen 

Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleibt  § 377 HGB unberührt. 

 

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung 

Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer 

Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haftet 

der Verkäufer für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 

der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit dem Verkäufer kein Vorsatz oder keine grobe 

Fahrlässigkeit angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei Verträgen 

dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast zum 

Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt. 

Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 

ausgeschlossen dies gilt auch, soweit der Käufer anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt 

der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt. 

 

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen aus Verträgen, welche diesen Geschäftsbedingungen 

unterliegen, ist der Sitz des Verkäufers. 

Gerichtsstand für sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit diesen Geschäftsbedingungen unterliegenden Verträgen ist, soweit der Käufer 

Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 

der Hauptsitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch vor jedem 

anderen Gericht zu verklagen. 

 


